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I. Allgemeine Vorbemerkungen

I.1 Allgemeines

Die Hansestadt Uelzen ist als Mittelzentrum im Nordosten Niedersachsens Teil der Metropolregion Hamburg. Ihre
Wirtschaftsstruktur wird von mittelständischen und kleinen Unternehmen dominiert und durch Groß- und Zweigbe-
triebe von Konzernen ergänzt. Als historischer Verkehrsknotenpunkt für den Eisenbahnverkehr ist Uelzen aufgrund
der schnellen Erreichbarkeit der Metropolen Hamburg und Hannover als Standort für Unternehmen, aber auch als
Wohnort in besonderem Maße attraktiv. Weitere positive Impulse für die Stadtentwicklung dürfen mittel- bis lang-
fristig von dem in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommenen Lückenschluss der Autobahn A39 erwartet wer-
den.

Seit März 2020 ist die weltweite Gemeinschaft mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der
andauernden Covid-19-Pandemie konfrontiert. Der vorliegende Haushaltsplan 2021 ist neben für die Hansestadt
Uelzen bedeutenden Investitionsvorhaben auch und insbesondere von den pandemischen Folgen bestimmt und
geprägt.

So wirken sich beschlossene Hilfsmaßnahmen von Bund und Land in Verbindung mit konjunkturellen Folgen der
Corona-Krise, insbesondere auf die Zahlungsströme des kommunalen Finanzausgleichs mit negativen Verände-
rungen für die Hansestadt aus. Dort, wo Hilfen der übergeordneten Behörden nicht greifen oder ausreichen, hat die
Hansestadt Uelzen zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sowie dem Abmildern der pandemi-
schen Folgen ergriffen. So wurde z.B. ein Hilfsprogramm zur Förderung gemeinnütziger Vereine aufgelegt, auf die
Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet, Taxi-Nutzung zum ÖPNV-Tarif für erforderliche Besuche beim
Arzt ermöglicht sowie viele weitere Unterstützungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zugesagt.

Ungeachtet der Pandemie-Lage treibt die Hansestadt Uelzen zukunftsweisende Projekte mit dem Ziel einer liebens-
und lebenswerten Stadtentwicklung weiter voran. Dies spiegelt sich im umfassenden Investitionsprogramm des
Haushaltsplanes 2021 deutlich wieder. Neben dem Neubau eines Busbahnhofs am Rathaus mit der Errichtung
eines Kreisverkehrsplatzes sind diverse Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, Stra-
ßen- und Brückensanierungen sowie zur Attraktivitätssteigerung städtischer Naherholungsgebiete etatisiert.

I.2 Gesetzliche Grundlagen, Aufbau und Struktur

Nach § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist für jedes Haushaltsjahr eine
Haushaltssatzung zu erlassen und ein Haushaltsplan aufzustellen. Nach dem in § 114 Abs. 1 NKomVG normierten
Grundsatz der Vorherigkeit soll über den Etat für das Haushaltsjahr bereits im Vorjahr entschieden werden. Auf-
grund der Pandemie-Lage und der damit einhergegangenen, finanziellen Unsicherheiten hat die Hansestadt Uelzen
unter Abwägung aller relevanten Faktoren entschieden, bei der Haushaltsplanung 2021 von dem vorgenannten
Grundsatz abzuweichen und den Planungszeitraum bis in das Frühjahr 2021 hinein zu verschieben.

Ab April 2020 erfolgte die Aufstellung des Verwaltungsentwurfes zum Haushaltsplan 2021, der am 14. Dezember
2020 zur Beratung in die politischen Gremien eingebracht wurde. Nach Abschluss der Beratungen zum Haushalt
in den Ortsräten und Fachausschüssen wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2021 am 22.03.2021 durch den Rat der Hansestadt Uelzen beschlossen.

Gemäß § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der
Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht
einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende
Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO als
Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschrieben.

Aufgabe des Vorberichtes ist es, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanz-
wirtschaft der Gemeinde zu informieren. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr
vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und sich das Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre
voraussichtlich entwickeln werden.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und
neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, und die Wirtschafts-
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pläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderun-
gen erfüllt die Hansestadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan 2021
beigefügt ist.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben
und unterscheidet sich diesbezüglich nur unwesentlich von den Vorjahreshaushaltsplänen. Er ist entsprechend der
Verwaltungsorganisation (Organigramm siehe Stellenplan) gegliedert. Die sechs Fachbereiche und die elf Sonder-
bereiche bilden jeweils einen Teilhaushalt. Zusätzlich wurde für die Schulen und zur Abwicklung von allgemeinen
Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, jeweils ein eigener Teilhaushalt gebildet. Der Haushaltsplan be-
steht somit aus insgesamt 19 Teilhaushalten.

Aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes Kultur, Tourismus und Stadtmarketing zum 01.01.2021 wurde der
Fachbereich 14 (Kultur und Tourismus) zum gleichen Zeitpunkt aufgelöst. Alle Aufgaben und Produkte, die dort bis
2020 verortet waren, sind auf den gegründeten Eigenbetrieb und andere Organisationseinheiten im Kernhaushalt
übergegangen.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der
Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2019. Für beide ge-
nannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2019 und 2020 zurückgegriffen.

II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

Noch vor wenigen Jahren war die Hansestadt Uelzen stark verschuldet und in ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit
erheblichen Einschränkungen unterworfen. Die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge betrug zum Ende des Jah-
res 2011 ca. 65,7 Mio. €. Liquiditätskredite i.H.v. ca. 40,6 Mio. € belasteten zu dieser Zeit den Haushalt.

Konsequente Konsolidierungsbemühungen, eine Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen und günstige
Rahmenbedingungen haben der Hansestadt Uelzen innerhalb weniger Jahre eine weitgehende Entschuldung er-
möglicht. Mit Ausnahme des Jahres 2015 wurden seit 2012 durchweg positive Jahresergebnisse erzielt. Anfang
2017 ist es gelungen, die Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Die Summe der Fehlbeträge konnte deutlich
reduziert werden.

Das abgelaufene Haushaltsjahr 2020 konnte trotz der Corona-Pandemie nach dem vorläufigen Ergebnis positiv
abgeschlossen werden. Insbesondere die Gewerbesteuer, als maßgebliche Ertragspositionen der Hansestadt Uel-
zen, zeigte sich entgegen des bundesweiten Trends stabil und trug damit erheblich zum positiven Gesamtergebnis
bei.

Für das Jahr 2021 wird nun, nach zuvor fünf positiven Jahresergebnissen, erstmals wieder ein Defizit im Ergebnis
antizipiert. Als Grund für die negativen Planwerte sind die Folgen der Covid-19-Pandemie auszumachen. Ohne
Pandemie hätte ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt und beschlossen werden können.

Die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 ist geprägt durch die negativen Gesamtprognosen aus den vorlie-
genden Steuerschätzungen und Prognosen. Nach derzeitiger Planung und mit den sich weiterhin auswirkenden
Folgen der Pandemie kann ein ausgeglichener Haushalt nicht erreicht werden. Aufgrund des sich stetig ändernden
Geschehens in der Pandemie sind diese Zahlen jedoch, noch mehr als sonst, mit Unsicherheiten behaftet und ihr
Aussagewert bleibt eingeschränkt.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse verfügt die Hansestadt Uelzen über ausreichende Liquidität um sowohl
die Folgen der Pandemie als auch die Umsetzung geplanter Investitionsvorhaben in den kommenden zwei Jahren
ohne Kreditaufnahmen finanziell darstellen zu können.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2021 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge i.H.v. insgesamt 68.056.000 € vor. Demge-
genüber stehen ordentliche Aufwendungen i.H.v. 70.611.400 €, woraus ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis
i.H.v. 2.555.400 € resultiert.

Dem nachfolgenden Kreisdiagramm ist zu entnehmen, welche Arten von Erträgen die Hansestadt Uelzen erzielt
und wie sich diese verteilen:
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Ein Großteil der Erträge der Hansestadt Uelzen entfällt mit 46,47 Mio. € auf Steuern und ähnliche Abgaben. Darin
enthalten sind die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an der
Umsatz- und der Einkommensteuer sowie die örtlich erhobenen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer).

Zuweisungen und allgemeine Umlagen bilden mit 11,19 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den
Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuwei-
sungen für laufende Zwecke vom Bund, vom Land und von den Gemeinden enthalten.

Eine der nicht zahlungswirksamen Positionen im Haushalt stellen die Auflösungserträge aus Sonderposten i.H.v.
1,90 Mio. € dar. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen in der Regel be-
stimmte Finanzierungsformen für getätigte Investitionen dar. So werden z.B. Straßenausbaubeiträge oder auch
Investitionszuschüsse von Dritten als Sonderposten eingebucht und anschließend über die Abschreibungszeit des
damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam wieder aufgelöst.

Mit 2,89 Mio. € entfallen ca. 4 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie
privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die
die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten.
Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 259 T € den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Sie bestehen im
Wesentlichen aus Erbbauzins- und Mieterträgen.

Durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Leistungen, die die Hansestadt Uelzen für Dritte erbringt,
monetär ausgeglichen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie aktivierte Eigenleistungen führen zu Erträgen i.H.v. insgesamt
2,71 Mio. €. Größte Einzelposition in diesem Bereich sind zu erwartende Konzessionsabgaben i.H.v. 1,97 Mio. €.
Aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen werden Erträge i.H.v. insgesamt 461 T € erwartet. Aktivierte
Eigenleistungen sind mit 150 T € veranschlagt.
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1,27 Mio. € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Größten Anteil an dieser
Summe bilden mit 827 T € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 251 T € entfallen aus diesem Bereich
auf Verwarn- und Bußgelder.

Den vorgenannten Erträgen stehen Aufwendungen entgegen, deren Arten und Verteilung dem folgenden Dia-
gramm entnommen werden können:

Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt mit 30,24 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter
verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind
die Kreisumlage mit 20,18 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 6,85 Mio. €. Auf die sonstigen
Zuschüsse entfallen 0,37 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 17,35 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostener-
stattungen an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (16,09 Mio. €) wovon wiederum 6,0 Mio. € auf die
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude entfallen. Daneben zählen weitere Kostenerstattungen, Geschäftsauf-
wendungen und Aufwandsentschädigungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Eine weitere große Aufwandsart bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 13,98 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,88 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind
4,98 Mio. € bereitgestellt, im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,18 Mio. €.
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IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

Die wichtigsten Erträge der Hansestadt Uelzen sind die Steuern und Finanzzuweisungen, die im Haushaltsplan im
Teilhaushalt 49 - Allgemeines Finanzwesen - abgebildet werden. Nachfolgend wird der Verlauf der wichtigsten
Erträge dargestellt:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Grundsteuer A 246.664 234.485 246.300 246.300 246.300 246.300

Grundsteuer B 6.601.226 6.620.419 6.745.000 6.811.900 6.879.500 6.947.800

Gewerbesteuer 17.587.994 20.486.952 20.876.700 21.711.700 22.580.100 23.934.900

Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer

13.194.032 12.215.285 13.623.600 14.441.000 15.307.400 16.149.300

Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer

4.104.368 4.514.944 4.257.500 3.789.100 3.883.800 3.961.400

Vergnügungssteuer 626.379 494.482 560.000 700.000 700.000 700.000

Hundesteuer 159.297 166.888 160.000 160.000 160.000 160.000

Schlüsselzuweisungen 8.591.744 9.648.504 8.286.100 7.946.500 7.556.200 7.630.600

Zuschüsse f. Aufgaben
übertragener Wirkungs-
kreis

992.728 3.679.740 1.051.800 1.067.500 1.088.800 1.110.500

Summe 52.104.433 58.061.697 55.807.000 56.874.000 58.402.100 60.840.800

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen wurden anhand der vom Land Niedersachsen verbindlich vorgegebe-
nen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten ermittelt.
Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und betragen; Grundsteuer A: 450 v.H., Grundsteuer
B: 450 v.H., Gewerbesteuer: 435 v.H., Vergnügungssteuer: 20 v.H. und Hundesteuer: 82,80 € (für den ersten
Hund).

Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Hansestadt Uelzen stellt mit durchschnittlich knapp 30 %
der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer dar. Diese Haushaltsposition ist unmittelbar vom wirtschaftlichen Erfolg
der ortsansässigen Unternehmen abhängig und unterliegt daher sowohl wirtschaftszyklischen als auch orts- und
branchenspezifischen Schwankungen. So reichte die Bandbreite der Erträge aus dieser Steuerart in den vergan-
genen 10 Jahren von 12,07 Mio. € im Minimum bis hin zu 28,96 Mio. € im Maximum. Für das Haushaltsjahr 2021
wird mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. 20,87 Mio. € gerechnet. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen
Pandemielage ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Bereits im abgelaufenen Jahr 2020 hat sich diese
für die Hansestadt Uelzen bestimmende Ertragsposition trotz Corona-Krise erfreulich stabil gezeigt, was dem orts-
spezifischen Branchenmix zuzurechnen ist. Insofern zeigt das abgelaufene Jahr auch, dass die in den letzten Jah-
ren forcierte breitere Unternehmensstruktur erste Erfolge nach sich zieht.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen wird das Steueraufkommen auch durch den von der Kommune
festzusetzenden Hebesatz bestimmt. Dieser liegt bei der Hansestadt Uelzen seit 2016 bei 435 v.H. und damit leicht
über dem durchschnittlichen Hebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen. Wenngleich der Haushalt-
sausgleich mit der aktuellen Planung nicht erreicht werden kann, erscheint eine Veränderung der Steuersätze der-
zeit nicht angezeigt und gesamtwirtschaftlich negativ.
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Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2024 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen wer-
den.

Als weitere Realsteuern erhebt die Hansestadt Uelzen Grundsteuern. Mit ihrem Gesamtaufkommen i.H.v.
ca. 7,0 Mio. € stellt die Grundsteuer eine der bedeutsamsten Einnahmeposition der Hansestadt dar. Sie unterliegt
aufgrund des kaum veränderlichen Steuergegenstandes keinen großen Schwankungen und ist insofern eine be-
sonders verlässliche und auch steuerbare Einnahmequelle. Es wird unterschieden zwischen Grundsteuer A, die für
land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben wird, und Grundsteuer B für übrige Grundstücke. Der Hebe-
satz wird von der Kommune festgelegt und beträgt seit 2016 für beide Steuerarten unverändert 450 v.H.
Der Verlauf des Steueraufkommens kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Deutliche Anstiege
sind insbesondere in der Folge von Erhöhungen des Steuersatzes (2013 und 2016) zu beobachten.
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Die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sind unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung in Deutschland abhängig. Ein deutlicher Rückgang im Jahr 2020 war als direkte Folge der Corona-Krise zu
verzeichnen. Die derzeitigen Prognosen stellen aber eine schnelle konjunkturelle Erholung in Aussicht, so dass ab
2021 und 2022 wieder mit steigenden Gemeindeanteilen gerechnet werden darf.
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Die Hansestadt Uelzen erhält für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Zuweisun-
gen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). Grundsätzlich werden auf diesem
Weg 75 % der nicht durch Erträge gedeckten pauschalierten Kosten ausgeglichen. Die Zuweisungen für das Jahr
2021 werden mit 1,05 Mio. € beziffert. Im Jahr 2020 hat die Hansestadt Uelzen coronabedingt einmalige Zuwen-
dungen aus dem von Bund und Land beschlossenen Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket erhalten. Aus-
gleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen (2,29 Mio. €) sowie für kri-
senbedingte Mehraufwendungen (374 T €) konnten vereinnahmt werden und führen zum deutlich erkennbaren
„Peek“ in der nachfolgenden Übersicht zum Verlauf dieser Ertragsposition.
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Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, fallen im Haushaltsjahr
2021 mit 8,28 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger aus. Schlüsselzuweisungen gleichen als Instru-
ment des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen Kommunen an. Somit bekom-
men Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit einer guten Steuerkraft.
Die verringerten Einnahmeerwartungen der Hansestadt Uelzen in diesem Bereich sind mittelbar auf die Corona-
Krise zurückzuführen.

Auch im Bereich der Vergnügungssteuer hat die Hansestadt Uelzen coronabedingte Mindererträge zu verzeichnen.
Soweit Spielhallen aufgrund der Verordnungen zum Schutz vor dem Virus geschlossen sind, entfallen auch die
Erträge aus dieser Steuerart. Im Jahr 2020 wurde der Haushaltsansatz dadurch um 206 T € verfehlt. Eine Prognose
für das Planjahr 2021 ist besonders schwierig, da nicht vorhersehbar ist, in welchem Umfang Lock-Down-Maßnah-
men den Jahresverlauf bestimmen werden. Hier wurden zunächst Mindererträge i.H.v. 140 T € eingeplant und ein
Ansatz i.H.v. 560 T € festgelegt. Für die Folgejahre ab 2022 wird wieder mit dem Erreichen der Vorjahreserträge
i.H.v. rund 700 T € gerechnet.
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Als weitere örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuer erhebt die Hansestadt Hundesteuern. Der jährliche Steuer-
satz je gehaltenem Hund ist seit der Einführung des Euro unverändert und beträgt:

a)   82,80 € für den ersten Hund
b) 110,40 € für den zweiten Hund
c) 138,00 € für jeden weiteren Hund

Einen gesonderten Tarif für gefährliche Hunde im Sinne des § 7 Niedersächsisches Hundegesetz gibt es nicht.
Das Steueraufkommen ist in den vergangenen Jahren aufgrund gestiegener Anzahl steuerpflichtig gemeldeter
Hunde leicht angewachsen. Der Verlauf kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.
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IV.2 Öffentlich–rechtliche Entgelte

Unter den Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ fallen folgende Gebührenarten:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Verwaltungsgebühren 594.109 798.404 541.500 541.500 541.500 541.500

Benutzungsgebühren 444.012 376.110 423.900 427.900 427.900 427.900

Straßenreinigungsgebüh-
ren

690.600 728.473 807.000 807.000 807.000 807.000

Parkgebühren 1.129.768 856.784 854.400 1.105.800 1.180.800 1.180.800

Summe 2.858.490 2.759.771 2.626.800 2.882.200 2.957.200 2.957.200

Verwaltungsgebühren werden entsprechend des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Ge-
genleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass
gegeben haben. Sie fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen wie dem Bürger- und Standesamt sowie
bei der Bauberatung mit den dort entstehenden Baugenehmigungsgebühren an.

Benutzungsgebühren werden nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für
die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erhoben, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird.
So werden von der Hansestadt Uelzen u.a. Sondernutzungsgebühren im Straßenbereich, Friedhofsgebühren,
Standgelder für Märkte, Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb der unent-
geltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Gebühren für die Stadtbücherei erhoben.

Zur Deckung der mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst verbundenen Kosten werden Straßenreinigungs-
gebühren erhoben. Die Gebührensätze werden in regelmäßigen Abständen anhand der tatsächlich entstandenen
Kosten in den Vorjahren kalkuliert. Die letzte Kalkulation erfolgte im Rahmen der Änderung der Straßenreinigungs-
gebührensatzung zum 01.01.2020 mit der gleichzeitig auch der Gebührenmaßstab überarbeitet wurde.

Die Erträge aus Parkgebühren setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage zu-
sammen. Bei den innerstädtischen Parkplätzen waren die Gebühren in den Jahren bis einschließlich 2012 stark
rückläufig, was vor allem an häufigen Ausfällen veralteter Parkscheinautomaten lag. Durch sukzessiven Austausch
der alten Automaten konnten die Erträge in den vergangenen Jahren wieder deutlich gesteigert werden. Auch eine
Gebührenerhöhung auf 1,30 € / Stunde im Jahr 2016 trägt Anteil an den grundsätzlich gestiegenen Erträgen.
Ab dem Frühjahr 2019 wurde die Gebührenpflicht für den Parkplatz Ratsteichwiesen (Hammerstein) aufgehoben,
wodurch die Einnahmen 2019 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken waren. Seit dem Frühjahr 2020 fin-
den Bauarbeiten zum Zweck des Neubaus der die P&R-Anlage am Bahnhof statt, weshalb die Einnahmen aus
dieser Anlage bis zur Fertigstellung des neuen, mehrgeschossigen Parkhauses entfallen. Neben den erwarteten
Ertragseinbußen aufgrund von Baumaßnahmen haben die Lock-Down-Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung im
Jahr 2020 zu deutlich verminderten Einnahmen geführt. Für das Jahr 2021 wird aufgrund der andauernden Pande-
mie-Lage mit Mindererträgen in ähnlichem Umfang gerechnet und der Haushaltsansatz wurde um 150 T € verrin-
gert.
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IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen im Finanzplanungszeitraum kann der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

1.265.436 1.347.799 1.628.200 1.324.200 1.272.800 1.337.100

Die Hansestadt Uelzen erhält Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, überwiegend vom
Landkreis Uelzen. Diese fallen für Aufgaben an, in denen Landkreis und Hansestadt Uelzen in einer Beziehung
zueinanderstehen, beispielsweise bei den Wahlen oder der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städ-
tische Archäologie.
Ebenfalls erhält die Hansestadt Uelzen Kostenerstattungen von der Samtgemeinde Aue für die Wahrnehmung von
Aufgaben des Personenstandswesens.
Des Weiteren werden Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des öffentlichen Rechts
an die Hansestadt geleistet. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die genutzten Räume des
Rathauses. Weiterhin müssen die Betriebe Erstattungen für die von der Kernverwaltung erbrachten Serviceleistun-
gen wie Personalabrechnung oder Druckaufträge bezahlen. Der IT-Verbund erstattet der Hansestadt Uelzen zudem
die Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter.
Mehrerträge i.H.v. rund 300 T € im Planjahr 2021 dürfen gegenüber den übrigen Planjahren aufgrund anlassbezo-
gener Planungsleistungen angenommen werden. Hierbei werden die Kosten für notwendige Planungsleistungen,
die durch Vorhaben privater Investoren ausgelöst werden, von diesen erstattet.
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IV.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Unter den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen werden als wesentliche Erträge ausgewiesen:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Konzessionsabgaben 1.540.886 1.699.200 1.969.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Gewinnanteile aus verb.
Unternehmen u. Beteili-
gungen

571.280 790.300 461.300 474.400 608.200 558.200

Vollverzinsung Gewerbe-
steuer

119.283 169.907 120.000 120.000 120.000 120.000

Summe 2.231.449 2.659.407 2.550.300 2.294.400 2.428.200 2.378.200

Die Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Hansestadt Uelzen zu entrichten ist, stellt
die volumenmäßig größte Position in diesem Bereich dar. Der jährlich an die Hansestadt Uelzen abzuführende
Betrag ist maßgeblich von durchgeleiteten Mengen abhängig und kann daher, je nach Bedarf der Abnehmer, vari-
ieren. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz, entsprechend der Prognose im Wirtschaftsplan der Stadt-
werke Uelzen GmbH auf 1,97 Mio. € festgesetzt.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen setzen sich größtenteils zusammen aus der Gewinnabführung
der Stadtwerke Uelzen GmbH sowie den jährlichen Zinszahlungen des Abwasserzweckverbandes Uelzen und dem
Eigenbetrieb Betriebliche Dienste auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung aus dem städtischen Haus-
halt ausgestattet wurden.

Die Vollverzinsung Gewerbesteuer ist bei Gewerbesteuernachzahlungen zu entrichten. Die Nachzahlungen können
mehrere Vorjahre betreffen und sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar. Der Ansatz beruht daher auf den Erfahrungen
und Durchschnittswerten aus Vorjahren.

V. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten

V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Den o.a. Erträgen im Bereich der Steuern und Zuweisungen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Land-
kreis Uelzen und dem Land Niedersachsen festgesetzt werden, namentlich die Kreisumlage und die Gewerbesteu-
erumlage. Deren Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Kreisumlage 19.522.810 20.957.676 20.180.700 20.901.400 21.751.800 22.255.800

Gewerbesteuerumlage 2.408.738 1.842.058 1.679.800 1.747.000 1.816.800 1.925.800

Summe 21.931.548 22.799.734 21.860.500 22.648.400 23.568.600 24.181.600

Die Kreisumlage stellt mit geplanten 20,18 Mio. € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Hansestadt Uelzen
dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des 4. Quartals des Vorvorjahres,
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des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipli-
ziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2021
und die Daten der obigen Tabelle basieren auf dem derzeit gültigen Umlagesatz von 48,0 Punkten unter Berück-
sichtigung einer gebildeten FAG-Rückstellung zum Bilanzstichtag des Vorjahres.

Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie wird anteilig auf die eingenommene
Gewerbesteuer gezahlt. Insofern spiegelt sich hier der tatsächliche Verlauf der Gewerbesteuererträge grundsätzlich
wieder. Zum 01.01.2020 wurde der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt, wodurch ein redu-
zierter Aufwand trotz stabiler Gewerbesteuerentwicklung im Verlauf des nachfolgenden Diagramms verzeichnet
werden kann.
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V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig zweitgrößte Auf-
wandsposition dar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 19 % an den Gesamtaufwendungen ist die
Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich eher unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Personalaufwendungen der Hansestadt wurden personenscharf und nicht stellenscharf kalkuliert und etatisiert.
Bekannte Tarif- und Besoldungssteigerungen finden in der Etatplanung Berücksichtigung. So steigen die Entgelte
der Beschäftigten zum 01.03.2021 um durchschnittlich 1,4 %, mindestens um 50,00 € / Monat und ab dem
01.04.2022 um weitere 1,8 %. Die Beamtenbezüge erhöhen sich zum 01.03.2021 um 1,4 %. Da ab dem 01.10.2021
eine weitere Erhöhung der Beamtenbesoldung nicht ausgeschlossen ist, wird hier eine Steigerung von 3,0 % an-
genommen und planerisch berücksichtigt. Für die Finanzplanungsjahre 2022-2024 wird eine jährliche Steigerung,
analog zur Vorgehensweise des Landes Niedersachsen, i.H.v. 2 % angenommen.

Bedeutende Änderungen im Stellenplan gegenüber 2020 sind:

Die Schaffung folgender zusätzlicher Stellen:
- 0,5 Stellen E10 im Fachbereich 21 (Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften) - Klimaschutzmanager/in) -
- 2,0 Stellen E05 im Fachbereich 11 (Organisation und Personal) - Springerstellen -
- 1,0 Stellen E09a im Fachbereich 22 (Straßen, Umwelt u. Grünflächen) – Straßenbautechniker-/in -
- 1,0 Stellen E06 im Fachbereich 22 (Straßen, Umwelt u. Grünflächen) - Gärtner-/in -

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2019 bis 2024 können der nachfolgenden
Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Personalaufwendungen 12.745.337 12.607.600 13.456.000 13.811.400 14.043.300 14.312.100

Personalnebenaufwendun-
gen

32.771 27.853 51.800 51.800 51.800 51.800

Versorgungsaufwendungen 489.476 636.700 524.800 531.600 538.700 546.000

Aufwandsentschädigungen
für Ehrenamt und Gemein-
deorgane

233.378 195.323 269.400 264.400 244.400 264.400

Summe 13.500.961 13.467.476 14.302.000 14.659.200 14.878.200 15.174.300

Beim nachfolgenden Diagramm werden die Personalaufwendungen den ordentlichen Gesamtaufwendungen für
die Jahre 2009 bis 2024 gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und
Tarifsteigerungen die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den übrigen Aufwendungen in deutlich geringerem
Maße angestiegen sind.
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V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft
Primarbereich

Die Hansestadt Uelzen ist Schulträgerin für die acht Grundschulen im Stadtgebiet, wovon sechs als Ganztagsschu-
len betrieben werden:

Grundschule Sternschule
Grundschule Lucas-Backmeister-Schule
Grundschule Hermann-Löns-Schule
Grundschule Oldenstadt
Grundschule Westerweyhe
Grundschule Holdenstedt
Grundschule Veerßen
Grundschule Molzen

Die Aufgabe der frühkindlichen Bildung nimmt einen besonderen Stellenwert ein, weshalb in diesem Bereich fort-
laufende Qualitätssicherung und – sofern erforderlich – Anpassungen und Verbesserungen des vorgehaltenen Bil-
dungsangebotes erfolgen. Aufgrund derzeitiger Prognosen zu Einschulungszahlen, vorhandener Schülerbewegun-
gen und damit einhergehender Veränderungen in der Auslastung einzelner Schulgebäude hat der Rat der Hanse-
stadt Uelzen am 22.03.2021 die Bildung einer Arbeitsgruppe / Kommission zur Überprüfung der aktuellen Schul-
landschaft anhand eines 9-Punkte-Papiers beschlossen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und daraus folgende
Beschlüsse und Maßnahmen bleiben abzuwarten.

Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt
3,85 Mio. €. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der
Unterhaltung der Schulgebäude, Personalaufwendungen sowie Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial.
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Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Schulen 3.065.663 3.342.516 3.845.600 3.988.400 3.407.500 3.471.100

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Aufwendungen der Betreiber der Kindertagesstätten, die nicht durch Erträge aus Finanzhilfen des Landes Nieder-
sachsen, des Landkreises Uelzen oder durch Elternbeiträge gedeckt sind, werden von der Hansestadt Uelzen als
Betriebskostenzuschüsse erstattet. Im Bereich der Zuschussangelegenheiten stellen diese Zuschüsse für den Be-
trieb der Kindergärten die aufwandsstärkste Leistung dar.

Der Bereich der frühkindlichen Betreuungslandschaft erfährt derzeit erhebliche finanzielle Veränderungen. Seit dem
Kindergartenjahr 2018/2019 besteht eine gesetzliche Beitragsfreiheit für Kinder im Alter von drei Jahren bis Ein-
schulung im Umfang von acht Betreuungsstunden an fünf Wochentagen. Unter Berücksichtigung der Kompensati-
onen durch Finanzhilfen des Landes Niedersachsen im Rahmen der Konnexität, zu erwartenden Leistungen des
Landkreises Uelzen aus Mitteln der bisherigen wirtschaftlichen Jugendhilfe und Kostensteigerungen bei den Kin-
dergartenbetreibern aufgrund von Tarifsteigerungen errechnet sich für die Hansestadt ein zu erwartender Zu-
schussbedarf für 2021 i.H.v. 6,86 Mio. €.

Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dem wurde die Hansestadt
zuletzt durch die Schaffung zusätzlicher Plätze, u.a. mit dem Neubau der Kindertagesstätten in der Gartenstraße
und am Stern, gerecht. Durch den vorhandenen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der
Beitragsfreiheit ist aber auch künftig mit steigenden Anmeldezahlen zu rechnen und die Hansestadt stößt bereits
jetzt erneut an ihre Kapazitätsgrenzen. Kurzfristig kann diesem Bedarf durch die Verlängerung des Betriebes einer
Übergangsgruppe in der Kita Zimmermannstraße begegnet werden, mittelfristig ist bereits ein weiterer Neubau mit
der grünen Kita Emsberg in Planung.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2019 - 2024 ist der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen:

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Betriebskostenzuschüsse
Kindergärten

5.657.445 6.196.442 6.857.400 7.025.300 7.324.700 7.686.500
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Dem nachfolgenden Diagramm kann die Entwicklung des Zuschussbedarfes aus dem Produkt Kindertagesstätten
seit 2009 entnommen werden. Trotz einer Verdoppelung des Zuschusses des Landkreises von 2020 auf 2021 ist
weiterhin mit Steigerungen des jährlichen Zuschussbedarfes zu rechnen.

V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Diverse Aufgaben der Hansestadt Uelzen werden von ihren verbundenen Unternehmen ausgeführt, wodurch Fi-
nanzbeziehungen bestehen.

- An den Abwasserzweckverband werden Erstattungen für den städtischen Anteil der Straßenentwässerung
geleistet.

- Der Eigenbetrieb Stadtforst erhält für erbrachte Leistungen die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören,
sondern rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen darstellen Kostener-
stattungen. Dies sind z.B. die Unterhaltung der Wanderwege und der Betrieb des Wildgatters. Ebenfalls
werden Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bestattungswaldes monetär ausge-
glichen.

- An die Betrieblichen Dienste werden insbesondere Aufträge im Bereich der Straßenunterhaltung und der
Grünflächenpflege vergeben.

- Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sind alle städtischen Gebäude zugeordnet. Er erhält aus dem Kern-
haushalt Erstattungen für die ihm entstehenden Bewirtschaftungskosten, in denen die Aufwendungen für
Betrieb, Sanierung, Unterhaltung sowie aller weiteren anfallenden Positionen enthalten sind.

- Der zum 01.01.2021 neu gegründete Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) nimmt die
Aufgaben der entsprechenden Bereiche für die Hansestadt Uelzen wahr. Hierfür erhält er Erstattungen der
nicht durch Erträge abgedeckten Aufwendungen.

- An die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und
Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen und Projekte abzuführen.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Kostenerstattungen an die verbundenen Unternehmen für den Zeitraum der
mittelfristigen Ergebnisplanung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Der deutliche Anstieg der
Erstattungen ab dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der Gründung des Eigenbetriebes KTS. Auf die Haushalts-
pläne der jeweiligen Betriebe und Unternehmen wird verwiesen.
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Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Kostenerstattungen an
verbundene Unternehmen

11.998.835 12.416.207 16.091.100 16.699.300 16.359.700 16.511.800

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Gebäude seit 2009 kann
dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Der stark reduzierte Betrag im Jahr 2014 resultierte in erster
Linie aus der in 2013 erfolgten Abgabe der Schulträgerschaft für die weiterführenden Schulen inkl. ihrer Gebäude
an den Landkreis Uelzen. In den kommenden Jahren wirken sich die Umsetzung bedeutender Projekte auf den
Bereich dieser Kostenerstattungen steigernd aus, z.B. der Neubau der P&R-Anlage am Bahnhof sowie der Neubau
von Kindertagesstätten.

Der Verlauf der Erstattungen für Leistungen der Betrieblichen Dienste kann der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden. In den Ansätzen enthalten sind auch die finanziellen Mittel für die Umsetzung von speziell beschlossenen
Maßnahmen. So zum Beispiel die Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt, die verstärkte Anwen-
dung thermischer Verfahren zur Wildkrautbeseitigung, der Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden (Glyphosat)
oder das das Anlegen und Pflegen von Blühstreifen zum Schutz wildlebender Bienen und Insekten.
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Der geplante Aufwand für Erstattungen an die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen für 2021 beträgt
2,43 Mio. €. Insbesondere die Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Sicherheit sowie Digitalisierungspro-
jekte führen zu Aufwandssteigerungen in diesem Bereich. Der Verlauf der Kostenerstattungen für die Leistungen
des Verbundes, die seit 2010 in Anspruch genommen werden, kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen
werden. Der mit 434 T € auffallend niedrige Erstattungsbetrag 2015 resultiert aus der endgültigen Abrechnung von
Vorjahren, für die die Hansestadt zuvor zu hohe Abschläge entrichtet hatte. Insofern ist das Rechnungsergebnis
2015 nicht repräsentativ.
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Die Kostenerstattungen an den neu gegründeten Eigenbetrieb KTS beziehen sich auf die vormals an anderer Stelle
im städtischen Haushalt etatisierten Bereiche Kultur, Tourismus und Stadtmarketing. Des Weiteren entstehen auch
Aufwendungen für das Theater an der Ilmenau, die Stadthalle sowie im Bereich Heimatpflege, u.a. Sanierung der
Stadtmauer. Die Höhe der Erstattungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

V.6 Freiwillige Leistungen

Die Hansestadt Uelzen erfüllt in kommunaler Selbstverwaltung ein breites Spektrum an Aufgaben zum Wohle ihrer
Bürgerinnen und Bürger. Bei den kommunalen Aufgaben wird zwischen dem sogenannten „eigenen“ und dem
„übertragenen“ Wirkungskreis unterschieden.
Im übertragenen Wirkungskreis werden staatliche Aufgaben für den Bund oder das Land Niedersachsen nach ge-
setzlicher Weisung entsprechend Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung wahrgenommen. Die Kommune
bildet bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Art „verlängerten Arm“ des Staates. Es ist der Hansestadt Uelzen
gesetzlich vorgeschrieben, dass sie die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu erfüllen hat und auch wie
sie diese zu erfüllen hat. In diesen pflichtigen Bereich fallen z.B. das Personenstandswesen und die Bauaufsicht.
Zum eigenen Wirkungskreis gehören gem. § 5 NKomVG die Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft und diejenigen
Aufgaben, die durch Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind.
Letztere bilden den weit überwiegenden Teil der Leistungen der Hansestadt Uelzen im eigenen Wirkungskreis und
finden sich damit im pflichtigen Bereich wieder. So gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfüllung durch die
Kommune gesetzlich normiert ist, die jeweilige Gemeinde aber weitgehend frei darin ist, wie sie diese Aufgaben
erfüllt. Dies trifft z.B. die Bereiche des Brandschutzes, des Schulwesens, der Kindergärten und der Gemeindestra-
ßen.
Freiwillig sind lediglich diejenigen Leistungen der Kommune im eigenen Wirkungskreis, zu deren Erfüllung es keine
staatlichen Rechtsvorschriften oder Weisungen gibt, die Gemeinde also frei entscheiden kann, ob die Leistung
überhaupt erbracht werden soll oder nicht. Insbesondere die Zuschüsse an Vereine sowie ein großer Teil des kul-
turellen Angebots der Hansestadt Uelzen fallen in diesen Bereich der freiwilligen Leistungen.

Ein bedeutender Anteil der freiwilligen Leistungen der Hansestadt Uelzen wird seit dem 01.01.2021 nicht mehr aus
dem Kernhaushalt erbracht, sondern durch den Eigenbetrieb KTS. Die betrifft u.a. die Bereiche Kultur und Touris-
mus.
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Die o.a. Differenzierung kommunaler Aufgaben wird durch das nachfolgende Schaubild verdeutlicht:

V.7 Abschreibungen

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden, abnutzbaren Ver-
mögensgegenständen im Haushaltsjahr (§ 60 Nr. 1 KomHKVO). Sie sind nicht zahlungswirksam, belasten aber
das Ergebnis. Der Verlauf der Abschreibungsaufwendungen der Hansestadt Uelzen seit 2009 kann dem nachfol-
genden Diagramm entnommen werden.
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VI. Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen bildet das außerordentliche Er-
gebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gemäß § 60 Nr. 6 KomHKVO ungewöhnliche, selten vorkom-
mende, z.B. aus Vermögensveräußerungen oder aus Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.
Da das außerordentliche Ergebnis nicht konkret vorhersehbar ist, wird es in der Regel nicht geplant. Aufgrund der
Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie den aktuellen Prognosen zur Vermarktung von Wohnbaugebiete und
dem Verkauf von Gewerbegrundstücken kann die Hansestadt für die Jahre 2021 bis 2024 jedoch von der Realisie-
rung außerordentlicher Erträge aus Grundstücksverkäufen in nennenswertem Umfang ausgehen, sodass diese
planerisch berücksichtigt wurden. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der ver-
gangenen Jahre 2019 und 2020 sowie die Planung dargestellt.

Bezeichnung

Vorl. Er-
gebnis
2019
(in €)

Vorl. Er-
gebnis
2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Finanz-
plan 2022

(in €)

Finanz-
plan 2023

(in €)

Finanz-
plan 2024

(in €)

Außerordentliche Erträge 987.599 630.050 710.000 340.000 290.000 290.000

Außerordentliche Aufwen-
dungen

53.830 31.954 0 0 0 0

Außerordentliches Ergeb-
nis

933.770 598.097 710.000 340.000 290.000 290.000
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VII. Investitionen

VII.1  Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 19,06 Mio. € vorgesehen. Dies
stellt für die Hansestadt Uelzen eine außerordentlich hohe Mittelbereitstellung für Investitionsmaßnahmen dar.

Es entfallen allein 6,34 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbegebie-
ten. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewin-
nung weiterer Betriebe. Das Projekt „Hafen-Ost“ mit einer beabsichtigten Spiegelung des bestehenden Gewerbe-
gebietes auf der östlichen Seite des Elbe-Seiten-Kanals nimmt hierbei eine besondere Bedeutung ein.

Im Bereich Straßenbau sind für das Jahr 2021 Maßnahmen mit einem Volumen von 11,23 Mio. € veranschlagt. Der
Erhalt und die Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur erfordert zahlreiche Maßnahmen. Die größten Vorhaben
2021 in diesem Bereich sind der Neubau eines Busbahnhofes am Rathaus (1,44 Mio. €) und die Errichtung eines
Kreisverkehrsplatzes zur verbesserten Anbindung des Marktcenters an die Innenstadt (1,23 Mio. €, Gesamtkosten
= 2,61 Mio. €) sowie Fortführung der Sanierung der Schillerstraße (1,3 Mio. €, Gesamtkosten = 2,74 Mio. €). Auch
Brückensanierungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Bedeutsamste Maßnahme in diesem Bereich ist die ge-
plante Erneuerung der Bahnbrücke Holdenstedt-Klein Süstedt (2,6 Mio. €).
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Kreisverkehrsplatz Veerßer Straße – Dieterichsstraße

Gesamtinvestitionssumme = 2.618.000 €, Zuschüsse und Zuwendungen = 1.451.000 €

Busbahnhof am Rathaus

Gesamtinvestitionssumme = 1.445.000 €, Zuschüsse und Zuwendungen = 890.000 €
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Bahnbrücke Holdenstedt-Klein Süstedt

Gesamtinvestitionssumme = 2.600.000 €
(Rückbau der vorhandenen Brücke, Neubau einer Geh- und Radwegbrücke, Sanierung Alte Celler Heerstraße)

Schillerstraße - Sanierung / Straßenausbau -

Gesamtinvestitionssumme = 2.746.100 €, Zuwendungen = 925.000 €, Beiträge = 811.000 €
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Eine Übersicht über die Verteilung der geplanten investiven Auszahlungen auf verschiedene Tätigkeitsfelder im
Haushaltsjahr 2020 bietet das nachfolgende Diagramm:

VII.2  Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstä-
tigkeit i.H.v. 10,13 Mio. € gegenüber. Knapp die Hälfte dieser Einzahlungen entfällt mit 5,0 Mio. € auf Einzahlungen
vom Abwasserzweckverband für die Rückzahlung eines Darlehens. Fördermittel i.H.v. 3,85 Mio. € stellen die zweite
große Einzahlungssäule im investiven Bereich 2021 dar. Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohn-
baugrundstücken sind mit einem Volumen i.H.v. 1,07 Mio. veranschlagt.

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 bietet das nachfolgende Dia-
gramm:

6.344.200 € 11.231.600 €

628.800 €
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Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen
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Auszahlungen für Investitionen
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VII.3 Finanzierung der Investitionen

Trotz der hohen Gesamtinvestitionssumme von 19,06 Mio. € bedarf es zu dessen Finanzierung keiner Kreditauf-
nahme.

Durch Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind bereits 10,13 Mio. € des Finanzierungsbedarfes abgedeckt. Der
danach noch verbleibende Finanzierungsbedarf i.H.v. ca. 8,96 Mio. € kann aus den bereits zu Beginn des Haus-
haltsjahres vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch im Jahr 2022 wird nach derzeitiger Prognose keine Kreditaufnahme erforderlich. Erst ab 2023 ist nach derzei-
tiger Planung mit einem Kreditfinanzierungsbedarf zu rechnen.

VII.4  Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre

Investitionen haben stets auch finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf die Folgejahre. Nicht selten sind diese Aus-
wirkungen und Folgekosten von größerer Bedeutung als die Anschaffungs- und Herstellungskosten an sich. Daher
wird bereits im Vorfeld einer jeden Investition eine Folgekostenrechnung durchgeführt. Investitionen von erheblicher
Bedeutung liegt darüber hinaus eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde.

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionen auf Folgejahre sind:

1. Abschreibungsaufwand
2. Zinsbelastungen durch Kreditfinanzierung
3. Kalkulatorische Zinsen
4. Laufender Unterhaltungsaufwand

3.853.500 €

157.600 €

1.075.000 €

5.050.000 €

Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge und ähnliche Entgelte

Veräußerungen von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Einzahlungen für Investitionen
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Zu 1.: Durch die Umsetzung der geplanten Investitionen 2021 wird der Abschreibungsaufwand der Hansestadt
Uelzen (abzüglich der ertragswirksam auflösbaren Sonderposten, die dem jeweils entgegenstehen) mittelfristig um
ca. 200 T € p.a. steigen. Die künftigen Abschreibungen sind in der Ergebnisplanung Maßnahmenscharf berück-
sichtigt.

Zu 2.: Da die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden, entstehen keine Zinsbelastungen.

Zu 3.: Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt entgehen der Hansestadt Uelzen keine nennens-
werten Zinserträge dadurch, dass sie ihre liquiden Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen einsetzt.

Zu 4.: Bei den allermeisten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um Ersatzbauten oder
die Sanierung vorhandener Anlagen. Der laufende Unterhaltungsaufwand der betreffenden Anlagen (zumeist Stra-
ßen) sinkt dadurch. Denn insbesondere die zuvor laufend notwendig gewordenen Ausbesserungen, wie z.B. Besei-
tigung von Schlaglöchern, entfallen durch die getätigten Neubauten.

Lediglich diejenigen Investitionen, die Erweiterungsbauten oder zusätzliche Anlagen darstellen, generieren einen
zusätzlichen, laufenden Unterhaltungsaufwand. Dies betrifft die Erneuerung des Aktivparkours am Königsberg, die
Errichtung einer Straßenbeleuchtung im Bereich zwischen Meyerholztunnel und Lindenstraße sowie die Errichtung
von zusätzlichen Buswartehallen an der Woltersburger Mühle und in Molzen. Die daraus entstehenden Mehrauf-
wendungen in der Unterhaltung werden auf ca. 10 T € p.a. geschätzt und finden in der Ergebnisplanung bereits
Berücksichtigung.

VII.5  Verpflichtungsermächtigungen

Unter Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 112 Abs. 2 S. 1 Nr. 1d NKomVG Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen verstanden, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen belasten.

Im Haushalt 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1,04 Mio. € zu Gunsten von Baugebietserschließungen
veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Überblick:
- Baugebiet Stadtberg IVb (Endausbau), Invest. Nr. 32110.A109 =    475.000 €
- Baugebiet im Deinefelde / Oldenstadt (Endausbau), Invest. Nr. 32110.A110 =    361.000 €
- Baugebiet Molzen (Erschließung), Invest. Nr. 32110.A111 =    175.000 €
- Baugebiet Molzen (Straßenbeleuchtung), Invest. Nr. 32155.60 =      30.000 €

SUMME = 1.041.000 €

Für alle vorgenannten Maßnahmen gilt: Die Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind für 2021 vorgesehen.
Baubeginn soll jeweils im Jahr 2022 sein.

VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des
Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr
2021 noch von einem Defizit i.H.v. 3,03 Mio. € als Jahresergebnis aus. Mit dem Haushaltsplan 2021 hat sich die
Prognose trotz Corona insgesamt verbessert und es wird ein Fehlbedarf i.H.v. 1,84 Mio. € antizipiert. Gegenüber
der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 1,18 Mio. €.

Die Ertragserwartungen im ordentlichen Ergebnis sind um 2,21 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist gegenüber der
Vorjahresplanung ein Aufwandsanstieg um 1,36 Mio. € zu verzeichnen. Im außerordentlichen Ergebnis wurde die
Ertragserwartung um 340 T € angehoben.
Die summarischen Veränderungen aller Ertrags- und Aufwandsarten gegenüber der Vorjahresplanung können der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
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Bezeichnung

Mittelfristige Ergebnis-
planung f. 2021 gem.

HH-Plan 2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Abweichung
(in €)

Steuern und ähnliche Abgaben 43.848.600 46.469.100 2.620.500

Zuwendungen und allg. Umla-
gen 12.398.100 11.191.900 -1.206.200

Auflösungserträge aus Sonder-
posten 1.828.800 1.899.600 70.800

Sonstige Transfererträge 25.500 0 -25.500

Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.855.800 2.632.300 -223.500

Privatrechtliche Entgelte 314.900 259.100 -55.800

Kostenerstattungen und Kosten-
umlagen

1.077.700 1.628.200 550.500

Zinsen und ähnliche Finanzer-
träge

2.303.400 2.558.600 255.200

Aktivierte Eigenleistungen 150.500 150.500 0

Sonstige ordentliche Erträge 1.042.300 1.266.700 224.400

Summe ordentliche Erträge 65.845.600 68.056.000 2.210.400

Personalaufwendungen 13.898.200 13.456.000 -442.200

Versorgungsaufwendungen 664.300 524.800 -139.500

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 4.218.900 4.976.300 757.400

Abschreibungen 3.956.400 3.886.400 -70.000

Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 194.200 177.700 -16.500

Transferaufwendungen 30.714.400 30.244.900 -469.500

Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen

15.599.800 17.345.300 1.745.500

Summe ordentliche Aufwen-
dungen

69.246.200 70.611.400 1.365.200

ordentliches Ergebnis -3.400.600 -2.555.400 845.200

außerordentliche Erträge 370.000 710.000 340.000

außerordentliche Aufwendun-
gen

0 0 0

außerordentliches Er-
gebnis

370.000 710.000 340.000

Jahresergebnis ,Über-
schuss (+)/Fehlbetrag (-)

-3.030.600 -1.845.400 1.185.200
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VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 10,33 Mio. € vor. Diese
Summe ist mit der aktuellen Planung auf 19,06 Mio. € angehoben worden. Der negative Saldo aus Investitionstä-
tigkeit hat sich insgesamt um 8,45 Mio. € erhöht und beträgt nunmehr -8.927.400 €.

Das Investitionsprogramm des Vorjahres wurde fortgeschrieben und dabei einzelne Maßnahmen in Ihrer Zeitpla-
nung angepasst sowie Kostenprognosen überprüft und ggfs. konkretisiert.

Größte Veränderung im Vergleich zur Vorjahresplanung ist die zusätzliche Bereitstellung von 6,0 Mio. € für das
Projekt „Hafen-Ost“. Zusätzliche Mittelbereitstellungen in größerem Umfang erfolgten zudem für die Maßnahmen
„Bahnbrücke Holdenstedt-Klein Süstedt“, „Schillerstraße“, „Wehranlage Oldenstadt“ und „Kreisverkehrsplatz Ve-
erßer Straße / Dieterichsstraße“.
Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden die Maßnahmen „Aktivparkour Königsberg“, „Straßenbe-
leuchtung Meyerholztunnel bis Lindenstraße“ und „Buswartehäuser Molzen und Woltersburger Mühle“.

Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des
Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2021 sind der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung

Mittelfristige Finanz-
planung f. 2021 gem.

HH-Plan 2020
(in €)

HPl 2021
(in €)

Abweichung
(in €)

Einzahlungen für Investitionstä-
tigkeit 9.860.200 10.136.100 275.900

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit

10.330.800 19.063.500 8.732.700

Saldo aus Investitionstätigkeit -470.600 -8.927.400 -8.456.800
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IX. Vermögen und Schulden

IX.1 Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an
liquiden Mitteln

Nach § 122 Abs. 1 des NKomVG können Kommunen Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlun-
gen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Liquiditätskredite können also mit den sogenannten Dispositionskrediten eines jeden Privatkontos verglichen wer-
den, bei denen es immer das Ziel ist, diese so schnell wie möglich wieder auszugleichen.

Im Haushaltsjahr 2016 ist es der Hansestadt Uelzen gelungen vorhandene Liquiditätskredite abzubauen. Seither
überstiegen die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen, so dass keine erneute Aufnahme derartiger
Kredite erforderlich wurde. Auch für die Folgejahre ist kein Liquiditätskreditbedarf erkennbar.

Die noch restlichen Liquiditätskredite und anfallenden Zinsen ab 2017 sind der Verwaltung von Sondervermögen
zuzurechnen, deren liquide Mittel wie ein Liquiditätskredit verzinst werden. Seit 2019 hat es hier Veränderungen im
Ausweis dieser Mittel durch Landesvorgaben gegeben.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2009 kann im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Liquiditätskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009

Jahr Liquiditätskredite in € Zinsen für Liquiditätskredite

Stand 31.12. d. Jahres Stand 31.12. d. Jahres

2009 37.646.424 € 398.485,97 €
2010 36.723.460 € 262.079,42 €

2011 40.668.741 € 438.607,55 €

2012 29.780.709 € 159.018,49 €

2013 27.536.360 € 90.500,01 €

2014 1.573.241 € 3.902,92 €

2015 3.333.553 € 7.978,68 €
2016 495.963 € 10.766,16 €

2017 251.690 € 3.297,49 €

2018 311.158 € 3.057,35 €

2019 72.361 € 1.094,02 €

2020 4.000 € 321,10 €

2021 0 € 3.400,00 €
2022 0 € 3.400,00 €

2023 0 € 3.400,00 €

2024 0 € 3.400,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2021 als auch für die Finanzplanungs-
jahre jeweils 3.400 € veranschlagt. Die tatsächlich zu zahlenden Zinsen hängen maßgeblich von der Entwicklung
des Zinsniveaus am Markt und der tatsächlichen Höhe der unterjährig aufzunehmenden Liquiditätskredite ab. Auf-
grund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind die Kreditinstitute derweil dazu über-
gegangen für vorhandene Bankguthaben Verwahrentgelte in Rechnung zu stellen, wovon auch die Hansestadt Uel-
zen betroffen ist.

Derzeit ist ein Ende der Niedrigzinsen nicht absehbar. Die tatsächlichen Entwicklungen bleiben aber abzuwarten.
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Nachdem die letzten Liquiditätskredite in 2016 getilgt wurden, haben laufende Einzahlungsüberschüsse der Jahre
2017 - 2020 sowie Einmaleffekte im investiven Bereich zu einer positiven Entwicklung bei dem Bestand an Zah-
lungsmitteln geführt. Dieser beläuft sich zum 31.12.2020 auf 20.766.000 €.

IX.2  Entwicklung der Kredite für Investitionen

Investitionskredite müssen aufgenommen werden, wenn zur Finanzierung der geplanten Investitionen eine De-
ckungslücke besteht und diese nicht durch Überschüsse aus dem Cash-Flow ausgeglichen werden kann.

Mit den aktuellen Finanzdaten werden zunächst (2021 und 2022) keine neuen Kredite aufgenommen werden müs-
sen. Die gute Entwicklung im Bereich der Liquidität hat neben der ordentlichen Tilgung in 2017, 2019 und 2020
ermöglicht Sondertilgungen bei auslaufenden Darlehen durchführen zu können. Zudem wurden in den Vorjahren
schon einige der älteren Darlehen umgeschuldet und so die Zinslast erheblich gesenkt.

Die Entwicklung der Investitionskredite kann im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Investitionskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009

Jahr Investitionskredite Zinsen f. Invest.-kredite Durchschnittlicher Zinssatz

Stand 31.12. d. Jahres Stand 31.12. d. Jahres in Prozent

2009 8.940.236 € 362.036 € 3,84

2010 8.448.694 € 333.897 € 3,73

2011 7.969.880 € 333.894 € 3,95

2012 7.484.043 € 289.803 € 3,64

2013 7.111.052 € 272.392 € 3,64

2014 8.463.006 € 260.269 € 3,66

2015 9.025.432 € 239.413 € 2,83

2016 8.561.744 € 212.568 € 2,36

2017 6.954.607 € 195.931 € 2,29

2018 6.505.183 € 129.608 € 1,86

2019 5.185.779 € 107.330 € 1,65

2020 3.982.784 € 90.833 € 1,75

2021 3.797.584 € 74.300 € 1,87

2022 3.606.884 € 68.800 € 1,81

2023 11.623.184 € 63.200 € 1,75

2024 13.422.984 € 57.900 € 0,50

IX.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Die Hansestadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte
und Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften und entlasteten Jahresabschlüsse bis 2016 vor, die Folgeab-
schlüsse sind erstellt und werden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft, insofern sind die Ergebnisse ab 2017 vor-
läufig.
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Unter Berücksichtigung dieser Vorläufigkeit sowie der Prognose für die Jahre 2021 ff. stellen sich das Vermögen
und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Entwicklung des Vermögens und der Schulden bis 2024

Stand
zum

31.12.d.J.

Liquiditätskredite Investitionskredite

Rückstellun-
gen

Schulden-
stand gesamt

bilanzielles
Vermögen ge-

samtJahressaldo Gesamtsaldo Jahressaldo Gesamtsaldo

2009 4.753.985 € 37.646.424 € -475.928 € 8.940.236 € 20.670.850 € 67.257.510 € 120.859.841 €

2010 -922.964 € 36.723.460 € -491.542 € 8.448.694 € 22.370.743 € 67.542.897 € 116.421.741 €

2011 3.945.281 € 40.668.741 € -478.814 € 7.969.880 € 21.720.909 € 70.359.530 € 112.307.180 €

2012 -10.888.032 € 29.780.709 € -485.837 € 7.484.043 € 28.668.664 € 65.933.416 € 109.557.537 €

2013 -2.244.349 € 27.536.360 € -372.991 € 7.111.052 € 28.286.046 € 62.933.458 € 132.231.695 €

2014 -25.999.119 € 1.537.241 € 1.351.954 € 8.463.006 € 24.945.244 € 34.945.490 € 108.377.111 €

2015 1.796.312 € 3.333.553 € 562.426 € 9.025.432 € 24.186.991 € 36.545.976 € 102.267.976 €

2016 -2.837.590 € 495.963 € -463.688 € 8.561.744 € 24.663.301 € 33.721.008 € 104.151.284 €

2017 -244.273 € 251.690 € -1.607.137 € 6.954.607 € 27.392.600 € 34.598.897 € 108.653.173 €

2018 59.468 € 311.158 € -449.424 € 6.505.183 € 26.548.953 € 33.365.294 € 107.963.036 €

2019 -238.797 € 72.361 € -1.319.404 € 5.185.779 € 27.315.809 € 32.573.949 € 110.781.684 €

2020 -68.361 € 4.000 € -1.202.995 € 3.982.784 € 28.901.933 € 32.888.717 € 118.085.156 €

2021 -4.000 € -185.200 € 3.797.584 € 30.177.633 € 33.975.217 € 117.330.256 €

2022 -190.700 € 3.606.884 € 31.221.133 € 34.828.017 € 114.970.356 €

2023 8.016.300 € 11.623.184 € 31.733.833 € 43.357.017 € 121.544.356 €

2024 1.799.800 € 13.422.984 € 32.550.933 € 45.973.917 € 122.811.256 €

In der Gesamtentwicklung zu bemerken ist, dass sich die Geldschulden der Hansestadt Uelzen erheblich verringert
haben und weiter sinken. Insbesondere die in 2016 erfolgte vollständige Rückführung vorhandener Liquiditätskre-
dite stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Entschuldung dar.

Die größte Schuldenposition der Hansestadt Uelzen stellen zum 31.12.2020 die gebildeten Rückstellungen dar. Es
handelt sich dabei um Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind, aber mit
hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Die Entwicklung der Kredite sowie die Aufteilung der Schulden nach Arten können den nachfolgenden Diagrammen
entnommen werden:
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IX.4 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Hansestadt Uelzen gehörte zu Beginn des Jahrtausends zu den wenigen Pilotkommunen für das neue kom-
munale Rechnungswesen. Daher wurde bereits zum Jahr 2003 auf das doppische Haushalts- und Kassenwesen
umgestellt. Aus dem letzten kameralen Abschluss war ein Sollfehlbetrag i.H.v. 21,6 Mio. € in die doppische Eröff-
nungsbilanz aufzunehmen.

In den Jahren 2003 bis einschließlich 2011 wurden durchweg negative Jahresergebnisse erzielt und die Summe
der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren stieg auf 65,75 Mio. € an. Dank der guten Entwicklung der örtlichen
Gewerbebetriebe, einer Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen sowie eigenen Konsolidierungsbemü-
hungen konnten ab 2012 erstmals positive Jahresergebnisse in der Doppik erzielt werden. Mit Ausnahme des Jah-
res 2015 konnten seither alle Haushalte ausgeglichen und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge zum
31.12.2020 auf ca. 21,1 Mio. € reduziert werden.

Die doppischen Ergebnisse und die Entwicklung der Fehlbeträge der Hansestadt Uelzen können im Übrigen der
nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm entnommen werden:

Haushaltsjahr Jahresergebnis Bemerkung

Kameraler Sollfehlbetrag
bis 2002 -   21.596.867,53 € Eröffnungsbilanz

2003 -     5.747.623,32 € Ergebnis (geprüft)

2004 -     5.128.309,30 € Ergebnis (geprüft)

2005 -     2.171.763,05 € Ergebnis (geprüft)

2006 -        802.536,70 € Ergebnis (geprüft)

2007 -     7.621.428,98 € Ergebnis (geprüft)

2008 -     4.064.962,58 € Ergebnis (geprüft)

2009 -     6.672.801,90 € Ergebnis (geprüft)

2010 -     6.179.331,27 € Ergebnis (geprüft)

2011 -     5.767.486,55 € Ergebnis (geprüft)

2012       3.327.030,14 € Ergebnis (geprüft)

2013     28.508.111,43 € Ergebnis (geprüft)

2014       1.884.857,59 € Ergebnis (geprüft)

2015 -     5.539.003,95 € Ergebnis (geprüft)

2016       4.016.236,15 € Ergebnis (geprüft)

2017       3.623.569,11 € Ergebnis (vorläufig)

2018       2.524.647,93 € Ergebnis (vorläufig)

2019       1.445.958,25 € Ergebnis (vorläufig)

2020       4.825.400,00 € Ergebnis (vorläufig)

2021 -     1.845.400,00 € Planung

2022 -     3.212.700,00 € Planung

2023 -     1.955.000,00 € Planung

2024 -     1.350.000,00 € Planung
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IX.5 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie stellt den wertmäßigen Überschuss des
Vermögens über die Schulden und die Rückstellungen der Kommune dar. Sie setzt sich aus dem Basisreinver-
mögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten zusammen. Die Entwicklung
der Nettoposition seit 2009 kann der folgenden Grafik entnommen werden:
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X. Verzicht auf die Aufstellung eines
Haushaltssicherungskonzeptes

Die Prognosewerte haben sich mit dem Haushaltsplan 2021 gegenüber der Vorjahresplanung deutlich verbessert.
Dennoch ist der Haushalt 2021 unausgeglichen, sodass nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes (HSK) zu erfolgen hätte.

Der Rat der Hansestadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 08. Februar 2021 jedoch beschlossen für das Haushalts-
jahr 2021 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Voraussetzungen der haushaltsrechtlichen Son-
derregelungen nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG erfüllt sind. Demnach kann die Vertretung beschließen, dass ein
HSK nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht er-
reicht werden kann.

Die negativen finanziellen Abweichungen der Hansestadt Uelzen belaufen sich auf 2.041.300 €, sodass ohne diese
Auswirkungen ein Haushaltsausgleich 2021 darstellbar ist. Das Jahresergebnis im Haushalt 2021 läge ohne die
Covid-19-Pandemie bei 195.900 €, somit wäre der Haushaltsausgleich erreicht. Maßgebliche negative Abweichun-
gen sind u.a. geringere Zuweisungen des Landes, reduzierte Gebühren in unterschiedlichen Bereichen sowie ge-
ringere Erträge bei der Vergnügungssteuer. Hinzu kommen Kostensteigerungen, z.B. im Produkt Kindergärten durch
Erlass von Elternbeiträgen oder Testungen des Personals. Es besteht ein unmittelbar kausaler Zusammenhang
zwischen Fehlbedarf und der Covid-19-Pandemie.

Darüber hinaus würden sich klassische Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie etwa die Erhöhung von Steuern und
Gebühren oder das Reduzieren von Leistungen und Standards für die Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Krise
gesamtwirtschaftlich negativ auswirken und wurden daher parteiübergreifend als nicht zielführend betrachtet.

XI. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen
der Gemeinde

Alle vorhandenen Aufgaben und Einrichtungen der Hansestadt Uelzen werden im Rahmen der jährlichen Haus-
haltsberatungen und des unterjährigen Controllings mit seinem Berichtswesen einer laufenden Kontrolle hinsichtlich
Qualität und Wirtschaftlichkeit unterzogen, um rechtzeitig richtungsweisende Maßnahmen treffen zu können.

Entscheidungen zu bedeutenden Einrichtungen der Hansestadt Uelzen wurden bereits in 2018 und 2019 getroffen:

Insbesondere die P&R-Anlage am Bahnhof und das Theater an der Ilmenau standen bezüglich ihrer Erforderlichkeit
und konzeptionellen Ausgestaltung auf dem Prüfstand. Im Ergebnis wird an beiden Einrichtungen mit ihrem jeweili-
gen Standort festgehalten. Ein Neubau des Parkhauses und eine umfangreiche Sanierung des Theaters wurden mit
Blick auf die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität der genannten Einrichtungen beschlossen und befinden sich derzeit
in der Umsetzungsphase.

Auch die Stadthalle soll an ihrem bisherigen Standort erhalten bleiben. Art, Umfang und Zeitpunkt einer notwendigen
Sanierung stehen jedoch noch nicht fest. Derzeit wird sie als Impfzentrum der Landkreise Uelzen und Lüchow-
Dannenberg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie genutzt.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist weiterhin eine ansteigende Nachfrage von Eltern festzustellen. Mit der Schaf-
fung von zusätzlichen Betreuungsplätzen und fortlaufender Evaluation wird diesem Bedarf begegnet. In 2020 star-
tete der Betrieb der neuen Kindertagesstätte Am Stern, für die Folgejahre ist der Neubau einer grünen Kita im
Bereich Emsberg in Planung.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt derzeit die Schullandschaft der Hansestadt Uelzen. Wie bereits unter Punkt V.3
aufgeführt, wird sich eine einzusetzende Arbeitsgruppe mit Anpassungsbedarfen und Entwicklungsmöglichkeiten
der Grundschulen befassen. Hierbei stehen u.a. die Fragen nach einer Anpassung von Schulbezirken und der Auf-
wertung der innerstädtischen Grundschulen im Raum. Unstrittig und über eine Bestandsgarantie abgesichert ist der
Fortbestand der acht städtischen Grundschulen.
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Produktübersicht
2021

Produkt UE Wesentlich Bezeichnung Verantwortlich

Teilhaushalt 11
111.11 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung Hr. Appel

111.13 Personal Hr. Garlieb

252.11 Stadtarchiv Fr. Dr. Böttcher

Teilhaushalt 12
111.21 Haushalt und Finanzen Hr. Schröder

111.22 Steuern u. sonstige kommunale Abgaben Hr. Gallinski

111.23 Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung Fr. Weghenkel

Teilhaushalt 13
121.10 Wahlen Hr. Leddin

122.11 Ordnungswesen Hr. Gade

122.12 Bürgerservice Fr. Knaust

126.10 x Brandschutz Hr. Leddin

315.10 Obdachlosenunterbringung Fr. Burmester

522.11 Wohnungsbauförderung Fr. Burmester

573.11 Wochenmarkt Hr. Gade

Teilhaushalt 15
272.10 x Stadtbücherei Fr. Schützhold

351.12 Seniorenservice Fr. Heinzel

351.13 Migration und Integration Fr. Heinzel

362.11 x Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Hr. Helms

363.11 Familienservice Fr. Heinzel

365.10 x Kindertagesstätten Hr. Helms

366.10 x Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen Hr. Helms

421.10 Sportförderung Hr. Nieber

Teilhaushalt 15.211
243.12 Schulentwicklung Hr. Nieber

Teilhaushalt 21
111.30 x Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken Hr. Buhr

511.11 x Stadtplanung Fr. Weidenhöfer

511.12 x Innenstadtentwicklung Fr. Weidenhöfer

511.13 x Stadtsanierung und Dorfentwicklung Fr. Weidenhöfer

521.10 x Bauaufsicht Hr. Tietje

523.10 Stadtarchäologie Hr. Dr. Mahler

Teilhaushalt 22
541.12 x Gemeindestraßen Fr. Ekat

542.10 Kreisstraßen Fr. Ekat

543.10 Landesstraßen Fr. Ekat

544.10 Bundesstraßen Fr. Ekat

545.10 x Straßenbeleuchtung Fr. Ekat

546.10 x Parkeinrichtungen Fr. Ekat

551.11 x Park-u.Gartenanlagen Fr. Tietz

551.12 Erholungseinrichtungen Fr. Tietz

551.13 Naturschutz Fr. Tietz

553.10 Friedhofswesen Fr. Tietz

555.10 Wirtschaftswege Fr. Ekat

111.97 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fr. Krüger

Teilhaushalt 42
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Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt
    Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

01 Bürgermeister/Gemeindeorgane 14.300 588.100 -573.800 0 0 0

111.00 Bürgermeister/ Gemeindeorgane 14.300 588.100 -573.800 0 0 0

40 Rechtsangelegenheiten 0 72.100 -72.100 0 0 0

111.90 Rechtsangelegenehiten 0 72.100 -72.100 0 0 0

41 Controlling 4.600 122.200 -117.600 0 0 0

111.92 Controlling 4.600 122.200 -117.600 0 0 0

42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3.000 370.600 -367.600 0 0 0

111.97 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3.000 370.600 -367.600 0 0 0

43 Personalrat 12.400 164.900 -152.500 0 0 0

111.94 Personalrat 12.400 164.900 -152.500 0 0 0

44 Rechnungsprüfungsamt 74.800 708.200 -633.400 0 0 0

111.91 Rechnungsprüfungsamt 74.800 708.200 -633.400 0 0 0

45 Gleichstellungsbeauftragte 22.000 43.500 -21.500 0 0 0

111.93 Gleichstellungsbeauftragte 22.000 43.500 -21.500 0 0 0

46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 7.900 14.500 -6.600 0 0 0

111.96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 7.900 14.500 -6.600 0 0 0

47 Beteiligungs- und Risikomanagement 2.458.800 2.202.100 256.700 0 0 0

111.47 Beteiligungs- und Risikomanagement 0 112.500 -112.500 0 0 0

111.32 Beteiligung gAöR IT-Verbund 2.000 0 2.000 0 0 0

522.10 Wohnungsbaugenossenschaft 1.000 0 1.000 0 0 0

535.10 Stadtwerke Uelzen GmbH 2.370.500 0 2.370.500 0 0 0

538.10 Abwasserzweckverband 68.500 0 68.500 0 0 0

548.10 Flugplatz Barnsen 0 27.200 -27.200 0 0 0

548.12 Port Logistics Uelzen GmbH 6.500 0 6.500 0 0 0

571.10 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 0 92.000 -92.000 0 0 0

573.14 Betriebliche Dienste 10.300 0 10.300 0 0 0

573.17 EB Kultur/Tourismus/Stadtmarketing 0 1.970.400 -1.970.400 0 0 0

49 Allgemeines Finanzwesen 56.142.800 22.139.900 34.002.900 0 0 0

111.99 Allgemeine Finanzwirtschaft 56.142.800 22.139.900 34.002.900 0 0 0

1 Dezernatsleitung 1 12.300 299.900 -287.600 0 0 0

111.01 Dezernatsleitung 1 12.300 299.900 -287.600 0 0 0

11 Organisation und Personal 3.182.800 6.832.900 -3.650.100 0 0 0

111.10 FBL Organisation und Personal 14.900 190.300 -175.400 0 0 0

111.11 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung 2.961.300 5.391.200 -2.429.900 0 0 0

111.13 Personal 205.300 1.132.900 -927.600 0 0 0

252.11 Stadtarchiv 1.300 91.800 -90.500 0 0 0

281.10 FBL Kultur und Tourismus 0 26.700 -26.700 0 0 0

12 Finanzen 242.300 1.790.400 -1.548.100 0 0 0

111.20 FBL Finanzen 14.500 307.500 -293.000 0 0 0

111.21 Haushalt und Finanzen 30.700 587.900 -557.200 0 0 0

111.22 Abgaben 137.600 652.400 -514.800 0 0 0

111.23 Zahlungsverkehr und Kasse 59.500 242.600 -183.100 0 0 0

13 Ordnungswesen 1.010.000 4.191.300 -3.181.300 0 0 0

121.10 Wahlen 15.000 92.600 -77.600 0 0 0

122.10 FBL Ordnungswesen 9.100 177.500 -168.400 0 0 0

122.11 Allgemeines Ordnungwesen 406.800 874.600 -467.800 0 0 0

122.12 Bürgerservice 371.600 1.078.200 -706.600 0 0 0

126.10 Brandschutz 93.100 1.161.600 -1.068.500 0 0 0

315.10 Obdachlosenunterbringung 25.100 285.900 -260.800 0 0 0

522.11 Wohnungsbauförderung 28.600 378.900 -350.300 0 0 0

555.11 Schädlingsbekämpfung 0 26.000 -26.000 0 0 0

Haushaltsplan 2021

62



Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt
    Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

573.11 Wochenmarkt 38.000 53.600 -15.600 0 0 0

573.12 Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Gelände 11.000 38.500 -27.500 0 0 0

573.13 Veranstaltungen Innenstadt 11.700 23.900 -12.200 0 0 0

15 Bildung, Soziales und Sport 2.165.600 10.198.100 -8.032.500 0 0 0

111.80 Das Brasche Lehen 20.600 41.500 -20.900 0 0 0

111.81 Das Eschemannsche Lehen 2.100 15.400 -13.300 0 0 0

111.82 Mestwarths Lehen 3.500 3.500 0 0 0 0

111.83 Margarethe-Graff-Stiftung 200 200 0 0 0 0

243.10 FBL Generationenfragen, Schulen und Sport 0 56.800 -56.800 0 0 0

243.11 Abt. Kita, Schulen und Sport 14.200 293.200 -279.000 0 0 0

243.14 Sportpark Königsberg 0 17.500 -17.500 0 0 0

272.10 Stadtbücherei 50.000 786.900 -736.900 0 0 0

351.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 4.300 89.300 -85.000 0 0 0

351.12 Seniorenservice 40.000 95.900 -55.900 0 0 0

351.13 Migration und Integration 0 85.200 -85.200 0 0 0

361.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 128.000 128.000 0 0 0 0

362.10 Abt. Kinder und Jugend 0 70.100 -70.100 0 0 0

362.11 Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen 18.400 46.000 -27.600 0 0 0

363.10 Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0 67.500 -67.500 0 0 0

363.11 Familienservice 11.900 116.300 -104.400 0 0 0

365.10 Kindertagesstätten 1.863.100 7.650.100 -5.787.000 0 0 0

366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 9.300 415.200 -405.900 0 0 0

421.10 Sportförderung 0 219.500 -219.500 0 0 0

15.211 Schulen 20.100 3.865.700 -3.845.600 0 0 0

211.10 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule 2.400 737.400 -735.000 0 0 0

211.11 Grundschule Sternschule 3.800 740.500 -736.700 0 0 0

211.12 Grundschule Hermann-Löns-Schule 3.500 620.900 -617.400 0 0 0

211.13 Grundschule Oldenstadt 2.900 487.400 -484.500 0 0 0

211.14 Grundschule Holdenstedt 1.600 387.300 -385.700 0 0 0

211.15 Grundschule Molzen 900 158.300 -157.400 0 0 0

211.16 Grundschule Veerßen 1.600 239.100 -237.500 0 0 0

211.17 Grundschule Westerweyhe 2.000 376.100 -374.100 0 0 0

243.12 Schulentwicklung 0 5.800 -5.800 0 0 0

243.13 Sonstige schulische Aufgaben 1.400 112.900 -111.500 0 0 0

2 Dezernatsleitung 2 13.500 300.600 -287.100 0 0 0

111.02 Dezernatsleitung 2 13.500 300.600 -287.100 0 0 0

21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften 892.300 3.743.500 -2.851.200 710.000 0 710.000

111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken 147.500 477.500 -330.000 710.000 0 710.000

111.35 Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden 0 169.600 -169.600 0 0 0

511.10 FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften 8.800 199.100 -190.300 0 0 0

511.11 Stadtplanung 504.800 1.859.000 -1.354.200 0 0 0

511.12 Innenstadtentwicklung 1.000 27.500 -26.500 0 0 0

511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung 13.000 19.600 -6.600 0 0 0

521.10 Bauaufsicht 182.600 850.500 -667.900 0 0 0

523.10 Stadtarchäologie 34.600 140.700 -106.100 0 0 0

22 Straßen, Umwelt und Grünflächen 3.841.200 15.027.600 -11.186.400 0 0 0

541.10 FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen 0 117.000 -117.000 0 0 0

541.11 Abt. Straßenbau 292.000 1.436.400 -1.144.400 0 0 0

541.12 Gemeindestraßen 1.288.700 6.703.800 -5.415.100 0 0 0

542.10 Kreisstraßen 39.300 339.400 -300.100 0 0 0

543.10 Landesstraßen 2.200 107.400 -105.200 0 0 0

Haushaltsplan 2021
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Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt
    Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

544.10 Bundesstraßen 29.200 198.900 -169.700 0 0 0

545.10 Straßenbeleuchtung 9.700 579.600 -569.900 0 0 0

545.11 Straßenreinigung 812.500 1.159.900 -347.400 0 0 0

546.10 Parkeinrichtungen 917.700 403.500 514.200 0 0 0

547.10 ZOB, ÖPNV 0 783.300 -783.300 0 0 0

551.10 Abt. Grünflächen und Umwelt 88.200 592.900 -504.700 0 0 0

551.11 Park- und Gartenanlagen 12.400 1.220.800 -1.208.400 0 0 0

551.12 Erholungseinrichtungen 700 286.700 -286.000 0 0 0

551.13 Naturschutz 1.000 136.400 -135.400 0 0 0

552.10 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen 47.800 260.600 -212.800 0 0 0

553.10 Friedhofswesen 219.800 267.100 -47.300 0 0 0

555.10 Wirtschaftswege 80.000 433.900 -353.900 0 0 0

Haushaltsplan 2021
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Gesamtergebnishaushalt

Stadt Uelzen

Nr. Erträge und Aufwendungen
Ordentliche Erträge

Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

01 Steuern und ähnliche Abgaben 42.519.961 42.340.300 46.469.100 47.860.000 49.757.100 52.099.700

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.072.109 11.727.700 11.191.900 10.070.900 9.701.900 9.798.000

03 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.992.019 1.749.900 1.899.600 1.787.300 1.802.000 1.755.600

04 Sonstige Transfererträge 23.896 26.500

05 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.863.428 2.820.400 2.632.300 2.887.700 2.962.700 2.962.700

06 privatrechtliche Entgelte 410.902 324.900 259.100 257.100 258.800 256.400

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.265.436 1.075.200 1.628.200 1.324.200 1.272.800 1.337.100

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.240.715 2.811.900 2.558.600 2.302.500 2.434.300 2.384.300

09 aktivierte Eigenleistungen 150.512 150.500 150.500 150.500 150.500 150.000

11 sonstige ordentliche Erträge 1.722.298 1.047.800 1.266.700 1.257.900 1.294.100 1.285.400

12 Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

64.261.276 64.075.100 68.056.000 67.898.100 69.634.200 72.029.200

13 Personalaufwendungen 12.745.337 13.568.800 13.456.000 13.811.400 14.043.300 14.312.100

14 Versorgungsaufwendungen 489.476 655.100 524.800 531.600 538.700 546.000

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.833.478 4.299.100 4.976.300 4.056.200 4.046.200 3.845.500

16 Abschreibungen 4.198.805 3.735.200 3.886.400 3.842.500 3.737.200 3.812.100

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 257.705 199.900 177.700 172.200 166.600 161.300

18 Transferaufwendungen 29.049.842 29.903.900 30.244.900 31.164.000 31.853.800 33.278.400

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 13.196.610 13.868.100 17.345.300 17.872.900 17.493.400 17.713.800

20 Summe ordentliche Aufwendungen 63.771.253 66.230.100 70.611.400 71.450.800 71.879.200 73.669.200

21 ordentliches Ergebnis 490.023 -2.155.000 -2.555.400 -3.552.700 -2.245.000 -1.640.000

22 außerordentliche Erträge 987.599 470.000 710.000 340.000 290.000 290.000

23 außerordentliche Aufwendungen 53.830

24 außerordentliches Ergebnis 933.769 470.000 710.000 340.000 290.000 290.000

25 Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) 1.423.792 -1.685.000 -1.845.400 -3.212.700 -1.955.000 -1.350.000

26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2
Abs. 6 KomHKVO

Haushaltsplan 2021

   -25.961.705       -27.646.705        -29.492.105         -32.704.805        -34.659.805          -36.009.805
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Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Uelzen

Nr. Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen

-Euro-

1 Laufende Verwaltungstätigkeit 65.178.200 -65.215.000

2 Investitionstätigkeit 10.136.100 -19.063.500

3 Finanzierungstätigkeit 0 -185.200

4 SUMME 75.314.300 -84.463.700
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Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Uelzen

Nr. Einzahlungen und Auszahlungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Jahreserg
 2019
-Euro-

Ansatz Vorjahr
2020

-Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022
-Euro-

Finanzplan
 2023
-Euro-

Finanzplan
 2024
-Euro-

01 Steuern und ähnliche Abgaben 42.654.674 42.340.300 46.469.100 47.860.000 49.757.100 52.099.700

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.923.193 11.727.700 11.191.900 10.070.900 9.701.900 9.798.000

03 sonstige Transfereinzahlungen 58.843 26.500

04 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.906.729 2.820.400 2.632.300 2.887.700 2.962.700 2.962.700

05 privatrechtliche Entgelte 447.871 324.900 259.100 257.100 258.800 256.400

06 Kostenerstattunge und Kostenumlagen 1.593.833 1.075.200 1.628.200 1.324.200 1.272.800 1.337.100

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.226.836 2.811.900 2.558.600 2.302.500 2.434.300 2.384.300

09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 465.268 406.300 439.000 438.000 481.900 480.900

10 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

61.277.247 61.533.200 65.178.200 65.140.400 66.869.500 69.319.100

11 Personalauszahlungen 11.208.667 12.070.000 11.785.400 12.117.300 12.325.300 12.569.600

12 Versorgungsauszahlungen 236.588 263.900 252.600 252.600 252.600 252.600

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG´s 3.817.619 4.299.100 4.976.300 4.056.200 4.046.200 3.845.500

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 237.797 199.900 177.700 172.200 166.600 161.300

15 Transferauszahlungen 28.849.785 30.013.500 30.677.700 31.333.300 31.460.700 33.157.500

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 12.276.547 13.868.100 17.345.300 17.872.900 17.493.400 17.713.800

17 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.627.003 60.714.500 65.215.000 65.804.500 65.744.800 67.700.300

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

4.650.244 818.700 -36.800 -664.100 1.124.700 1.618.800

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.463.762 848.700 3.853.500 1.671.600 1.937.400 533.400

20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 1.169.198 1.778.100 157.600 488.300 2.931.000 2.980.000

21 Veräußerung von Sachvermögen 1.242.083 535.000 1.075.000 485.000 385.000 385.000

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 50.000 5.050.000 1.675.800 2.050.000 50.000

24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

3.875.043 3.211.800 10.136.100 4.320.700 7.303.400 3.948.400

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 81.935 2.142.000 6.344.200 1.732.000 2.082.000 702.000

26 Baumaßnahmen 2.034.471 3.871.100 11.231.600 2.927.000 13.785.000 5.852.000

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 363.998 165.200 628.800 194.400 309.200 309.200

28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.945 53.900 323.900 53.700 51.700 51.700

29 Aktivierbare Zuwendungen 1.269.501 683.300 535.000 267.300 317.100 452.100

31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.753.850 6.915.500 19.063.500 5.174.400 16.545.000 7.367.000

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 121.193 -3.703.700 -8.927.400 -853.700 -9.241.600 -3.418.600

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.771.437 -2.885.000 -8.964.200 -1.517.800 -8.116.900 -1.799.800

34 Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen
für Investitionstätigkeit

2.116.100 8.205.700 2.711.800

35 Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit

1.319.404 2.340.000 185.200 190.700 189.400 912.000

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.319.404 -223.900 -185.200 -190.700 8.016.300 1.799.800

37 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und
Auszahlungen

3.452.033 -3.108.900 -9.149.400 -1.708.500 -100.600
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Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Teilhaushalt
  Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

01 Bürgermeister/Gemeindeorgane 14.300 588.100 -573.800 0 0 0

111.00 Bürgermeister/Gemeindeorgane 14.300 588.100 -573.800 0 0 0
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Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr. Erträge und Aufwendungen
Ordentliche Erträge

Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200

11 sonstige ordentliche Erträge 18.134 5.000 14.100 13.800 13.500 13.200

12 Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

18.334 5.000 14.300 14.000 13.700 13.400

13 Personalaufwendungen 284.981 272.100 301.000 307.200 313.200 319.500

14 Versorgungsaufwendungen 21.653 24.900 23.600 23.900 24.200 24.500

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.594 8.300 9.400 9.400 9.400 9.400

16 Abschreibungen 86

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 215.815 233.300 234.300 234.300 234.300 234.300

20 Summe ordentliche Aufwendungen 530.129 538.600 568.300 574.800 581.100 587.700

21 Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/
Jahresfehlbetrag(-)

-511.795 -533.600 -554.000 -560.800 -567.400 -574.300

24 außerordentliches Ergebnis

25 Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-) -511.795 -533.600 -554.000 -560.800 -567.400 -574.300

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.234 18.600 19.800 19.700 19.400 20.500

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -19.234 -18.600 -19.800 -19.700 -19.400 -20.500

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-531.029 -552.200 -573.800 -580.500 -586.800 -594.800
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Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Teilhaushalt
  Produkt

Einz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Ausz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Einzahlungen
 aus

Investitions-
tätigkeit
-Euro-

Auszahlungen
 für

Investitions-
 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus
 Investitions-

 tätigkeit
-Euro-

01 Bürgermeister/Gemeindeorgane 200 511.700 -511.500 0 20.000 -20.000

111.00 Bürgermeister/Gemeindeorgane 200 511.700 -511.500 0 20.000 -20.000
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Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr. Einzahlungen und Auszahlungen Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200 200 200 200 200

17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 474.328 497.200 511.700 516.900 521.900 527.200

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -474.128 -497.200 -511.500 -516.700 -521.700 -527.000

27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 20.000

31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 20.000

32 Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -474.128 -497.200 -531.500 -516.700 -521.700 -527.000

37 Finanzmittelveränderung -474.128 -497.200 -531.500 -516.700 -521.700 -527.000
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Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt
  Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

40 Rechtsangelegenheiten 0 72.100 -72.100 0 0 0

111.90 Rechtsangelegenheiten 0 72.100 -72.100 0 0 0
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Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Nr. Erträge und Aufwendungen
Ordentliche Erträge

Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59

11 sonstige ordentliche Erträge 3.849

12 Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

3.908

13 Personalaufwendungen 47.490 48.400 53.000 54.100 55.200 56.300

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 240 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 7.621 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 55.351 55.600 60.200 61.300 62.400 63.500

21 Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/
Jahresfehlbetrag(-)

-51.443 -55.600 -60.200 -61.300 -62.400 -63.500

24 außerordentliches Ergebnis

25 Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-) -51.443 -55.600 -60.200 -61.300 -62.400 -63.500

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.561 11.300 11.900 11.800 11.600 12.400

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.561 -11.300 -11.900 -11.800 -11.600 -12.400

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-63.004 -66.900 -72.100 -73.100 -74.000 -75.900
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Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt
  Produkt

Einz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Ausz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Einzahlungen
 aus

Investitions-
tätigkeit
-Euro-

Auszahlungen
 für

Investitions-
 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus
 Investitions-

 tätigkeit
-Euro-

40 Rechtsangelegenheiten 0 60.200 -60.200 0 0 0

111.90 Rechtsangelegenheiten 0 60.200 -60.200 0 0 0
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Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Nr. Einzahlungen und Auszahlungen Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 59

17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.184 55.600 60.200 61.300 62.400 63.500

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -50.124 -55.600 -60.200 -61.300 -62.400 -63.500

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -50.124 -55.600 -60.200 -61.300 -62.400 -63.500

37 Finanzmittelveränderung -50.124 -55.600 -60.200 -61.300 -62.400 -63.500
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Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Teilhaushalt
  Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

41 Controlling 4.600 122.200 -117.600 0 0 0

111.92 Controlling 4.600 122.200 -117.600 0 0 0
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Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Nr. Erträge und Aufwendungen
Ordentliche Erträge

Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17 300 300 300 300 300

11 sonstige ordentliche Erträge 9.915 2.100 4.300 4.200 4.100 4.000

12 Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

9.932 2.400 4.600 4.500 4.400 4.300

13 Personalaufwendungen 97.943 96.700 103.900 106.000 108.100 110.200

14 Versorgungsaufwendungen 8.300 11.000 9.300 9.400 9.500 9.600

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253 1.000 2.400 1.100 1.100 1.100

16 Abschreibungen 85 100 100

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 224 600 600 600 600 600

20 Summe ordentliche Aufwendungen 106.805 109.400 116.300 117.100 119.300 121.500

21 Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/
Jahresfehlbetrag(-)

-96.873 -107.000 -111.700 -112.600 -114.900 -117.200

24 außerordentliches Ergebnis

25 Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-) -96.873 -107.000 -111.700 -112.600 -114.900 -117.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.528 5.700 5.900 5.900 5.800 6.100

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -6.528 -5.700 -5.900 -5.900 -5.800 -6.100

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-103.401 -112.700 -117.600 -118.500 -120.700 -123.300
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Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Teilhaushalt
  Produkt

Einz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Ausz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Einzahlungen
 aus

Investitions-
tätigkeit
-Euro-

Auszahlungen
 für

Investitions-
 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus
 Investitions-

 tätigkeit
-Euro-

41 Controlling 300 98.800 -98.500 0 0 0

111.92 Controlling 300 98.800 -98.500 0 0 0
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Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Nr. Einzahlungen und Auszahlungen Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 300 300 300 300

17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 85.952 91.700 98.800 99.300 101.100 102.900

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -85.952 -91.400 -98.500 -99.000 -100.800 -102.600

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -85.952 -91.400 -98.500 -99.000 -100.800 -102.600

37 Finanzmittelveränderung -85.952 -91.400 -98.500 -99.000 -100.800 -102.600
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Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt
  Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3.000 370.600 -367.600 0 0 0

111.97 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 3.000 370.600 -367.600 0 0 0
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Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Erträge und Aufwendungen
Ordentliche Erträge

Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.700

03 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.502 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30

11 sonstige ordentliche Erträge 5.968 1.100 1.500 1.400 1.300 1.200

12 Summe ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

33.200 2.600 3.000 2.900 2.800 2.700

13 Personalaufwendungen 181.740 219.800 203.200 207.300 211.400 215.600

14 Versorgungsaufwendungen 2.093 4.100 1.200 1.300 1.400 1.500

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 358.145 391.600 63.100 62.200 42.200 42.200

16 Abschreibungen 1.869 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800

18 Transferaufwendungen 46.980 41.400 26.400 26.400 26.400 26.400

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 21.316 30.400 58.900 73.500 68.600 69.500

20 Summe ordentliche Aufwendungen 612.143 689.300 354.600 372.500 351.800 357.000

21 Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/
Jahresfehlbetrag(-)

-578.943 -686.700 -351.600 -369.600 -349.000 -354.300

24 außerordentliches Ergebnis

25 Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-) -578.943 -686.700 -351.600 -369.600 -349.000 -354.300

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.589 13.400 16.000 16.000 15.800 16.500

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -17.589 -13.400 -16.000 -16.000 -15.800 -16.500

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-596.532 -700.100 -367.600 -385.600 -364.800 -370.800

Erläuterungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Spezielle Maßnahmen

Internet Relaunch

2021 und 2022 = 20.000 €
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Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt
  Produkt

Einz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Ausz. aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-

 tätigkeit
-Euro-

Einzahlungen
 aus

Investitions-
tätigkeit
-Euro-

Auszahlungen
 für

Investitions-
 tätigkeit
-Euro-

Saldo aus
 Investitions-

 tätigkeit
-Euro-

42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 346.900 -346.900 0 0 0

111.97 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 346.900 -346.900 0 0 0
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Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Einzahlungen und Auszahlungen Jahreserg.
 2019

 -Euro-

Ansatz Vorjahr
 2020

 -Euro-

Ansatz HH-
Jahr

 2021
 -Euro-

Finanzplan
 2022

 -Euro-

Finanzplan
 2023

 -Euro-

Finanzplan
 2024

 -Euro-

10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.080

17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 548.512 677.700 346.900 364.600 343.700 348.700

18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -528.432 -677.700 -346.900 -364.600 -343.700 -348.700

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -528.432 -677.700 -346.900 -364.600 -343.700 -348.700

37 Finanzmittelveränderung -528.432 -677.700 -346.900 -364.600 -343.700 -348.700

Haushaltsplan 2021

91



 

92



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 43 
Personalrat 
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Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 43 Personalrat

Teilhaushalt
  Produkt

Ordentl.
 Erträge
-Euro-

Ordentl.
 Aufwendun-

gen
-Euro-

Ordentl.
 Ergebnis

-Euro-

Außerord.
 Erträge
-Euro-

Außerord.
 Aufwendun-

gen
 -Euro-

Außerord.
 Ergebnis

-Euro-

43 Personalrat 12.400 164.900 -152.500 0 0 0

111.94 Personalrat 12.400 164.900 -152.500 0 0 0
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